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Ergebnisse der Tarifverhandlungen 2019 

 

Zusammenfassung der für die Beschäftigten der HS Emden/Leer zutreffenden 

Änderungen 

 

Tarifbeschäftigte und Auszubildende – Umsetzung der Änderungen im Juli 2019 

 

Für den Abrechnungsmonat Juli 2019 werden folgende Ergebnisse umgesetzt: 

Die Tabellenentgelte der Tarifbeschäftigten in den Entgeltgruppen (EG) 1 bis 15 mit Stand 
vom 1. Oktober 2018 werden rückwirkend zum 1. Januar 2019 wie folgt erhöht: 

 die Stufe 1 (EG 2 bis EG 15) um eine lineare Erhöhung von 4,5 %, mindestens um 
einen Festbetrag von 100 €, sofern die Erhöhung der monatlichen Tabellenentgelte 
hinter diesem Mindestbetrag zurückbleibt, 

 die Stufen 2 bis 6 (EG 1 bis EG 15) um eine lineare Erhöhung von 3,01 %, 
mindestens um einen Festbetrag von 100 €, sofern die Erhöhung der monatlichen 
Tabellenentgelte hinter diesem Mindestbetrag zurückbleibt. 

Die monatlichen Ausbildungsentgelte der Auszubildenden nach dem TVA-L BBiG und nach 
dem TVA-L Pflege sowie die Tarifentgelte der Praktikantinnen und Praktikanten nach dem 
TV-Prakt-L werden rückwirkend ab 1. Januar 2019 um einen Festbetrag in Höhe von 50 € 
erhöht. 

Die neuen Tabellen sind auf den Seiten 3 bis 5 abgebildet. 

 

Was ändert sich noch? 

• Jahressonderzahlung 

Die Jahressonderzahlung nach § 20 TV-L wird für die Jahre 2019 bis 2022 auf dem 
materiellen Niveau des Jahres 2018 „eingefroren“. Nach dem Jahr 2022 wirksam werdende 
allgemeine Entgelterhöhungen finden dann auch auf die Jahressonderzahlung Anwendung. 
Die Zahlung erfolgt wie bisher mit dem November-Entgelt. 

 
• Aufspaltung der Entgeltgruppe 9 in die Entgeltgruppen 9a und 9b 
Diese strukturelle Änderung wird erst zu einem späteren Zeitpunkt rückwirkend 
umgesetzt; im Juli 2019 werden zunächst nur die prozentualen Erhöhungen 
(rückwirkend) vorgenommen. 
 

Die bisherige EG 9 mit nur 4 Stufen und besonderen Stufenlaufzeiten („kleine EG 9“) wird 
künftig die EG 9a, die Laufzeit der Stufen richtet sich künftig auch nach § 16 Abs.3 Satz 1TV-
L. Als Ausgangswerte für die Erhöhung gelten folgende Beträge: 
 

 Stufe 1 Stufe 2 Stufe 3 Stufe 4 Stufe 5 Stufe 6 

Ausgangswert 2.749,89 € 3.029,67 € 3.077,31 € 3.172,55 € 3.560,20 € 3.667,01 € 

Entspricht der 
bisherigen 

Stufe 1 Stufe 2  Stufe 3 Stufe 4  

  
Die bisherige EG 9 mit regulärer Stufenlaufzeit wird EG 9b. 
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• Garantiebeträge bei Höhergruppierung (auch hier erfolgt erst später rückwirkend die 
Umsetzung) 

 
Die Garantiebeträge werden zum 01. Januar 2019 für die Dauer der Laufzeit des 
Tarifvertrages in den EG 1 bis 8 auf 100 € und in den EG 9 – 14 auf 180 € erhöht. Die 
Beträge sind begrenzt auf den Unterschiedsbetrag bei einer stufengleichen Zuordnung (dies 
trifft allerdings nur auf wenige Fälle zu). 
 
 
Beamtinnen und Beamte – Umsetzung der Änderungen voraussichtlich im Sept. 2019 
 

Das für die Tarifbeschäftigten erreichte Ergebnis wurde mit wenigen Änderungen auch auf 
die Beamtinnen und Beamten in Niedersachsen übertragen. Der Niedersächsische Landtag 
hat am 20.06.2019 das Gesetz über die Anpassung der Besoldung und der 
Versorgungsbezüge in den Jahren 2019 bis 2021 sowie zur Änderung besoldungs- und 
versorgungsrechtlicher Vorschriften beschlossen. Mit der technischen Umsetzung der 
Bezügeerhöhung konnte erst nach dem Landtagsbeschluss begonnen werden, so dass die 
Zahlung voraussichtlich im September 2019 erfolgen kann. 
 
Das Gesetz beinhaltet eine Anhebung der Bezüge der Beamtinnen und Beamten, 
Richterinnen und Richter sowie der Versorgungsempfängerinnen und 
Versorgungsempfänger in den folgenden drei Schritten: 
• zum 1. März 2019 um 3,16 Prozent, mindestens um einen Betrag von 100 €, 
• zum 1. März 2020 um 3,2 Prozent sowie 
• zum 1. März 2021 um 1,4 Prozent. 
 
Die Anwärtergrundbeträge werden zum 1. März 2019 und 1. März 2020 jeweils um 50,00 
Euro erhöht. Mit dem Gesetz entfallen zudem die unteren Besoldungsgruppen A 2 bis A 4, 
so dass die Besoldungsgruppe A 5 künftig das erste Einstiegsamt ist. 
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Die neuen Entgelttabellen: 

 
Entgelttabelle 2019 gültig ab dem 01. Januar 2019 (monatlich in Euro) 
 

 
 
Ausbildungsentgelte der Auszubildenden 
nach dem TV A-L BBIG  
ab 01. Januar 2019 
 

Ausbildungsjahr Entgelt 

1. Ausbildungsjahr 986,82 € 

2. Ausbildungsjahr 1.040,96 € 

3. Ausbildungsjahr 1.090,61 € 

4. Ausbildungsjahr 1.159,51 € 

Entgelte der Praktikantinnen/Praktikanten 
nach dem TV Prakt-L  
ab 01. Januar 2019 
 
Praktikantinnen/Praktikanten für den Beruf  
 
• der Sozialarbeiterin/des Sozialarbeiters 
• der Sozialpädagogin/des Sozialpädagogen 
• der Heilpädaogin/des Heilpädagogen 
 
erhalten als monatliches Entgelt 1803,54 €.  
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Entgelttabelle 2020 gültig ab dem 01. Januar 2020 (monatlich in Euro) 

 

 
 
Ausbildungsentgelte der Auszubildenden 
nach dem TV A-L BBIG  
ab 01. Januar 20 

 

Ausbildungsjahr Entgelt 

1. Ausbildungsjahr 1036,82 € 

2. Ausbildungsjahr 1.090,96 € 

3. Ausbildungsjahr 1.140,61 € 

4. Ausbildungsjahr 1.209,51 € 

Entgelte der Praktikantinnen/Praktikanten 
nach dem TV Prakt-L  
ab 01. Januar 2020 
 

Praktikantinnen/Praktikanten für den Beruf  
 
• der Sozialarbeiterin/des Sozialarbeiters 
• der Sozialpädagogin/des Sozialpädagogen 
• der Heilpädaogin/des Heilpädagogen 
 
erhalten als monatliches Entgelt 1853,54 €. 
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Entgelttabelle 2021 gültig ab dem 01. Januar 2021 (monatlich in Euro) 

 


